
AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG
Abteilung 3 - Finanzen und Buchhaltung

7001 Eisenstadt, Europaplatz 1

Eisenstadt, am E-Mail:

Bundeskoordinationskomitee
im Wege des
Bundesministeriums für Finanzen
Abteilung M/11
Himmelpfortgasse 4-8
1010 Wien

Zahl: 3-291/30-2006

Betr: Vereinbarung gem. Artikel 5 des Österreichischen Stabilitätspaktes,
Meldung an das Bundeskoordinationskomitee

In der Anlage wird eine Vereinbarung gemäß Artikel 5 des Österreichischen

Stabilitätspaktes 2005 (in Kopie) im Sinne der Verständigungspflicht des Artikels 5

leg. cit. übermittelt.

Der Vorsitzende
des Landeskoordinationskomitees:

H. Bielereh.

F.d.



V E R E I N B A R U N G

über die Übertragung von Überschüssen nach Artikel 5 des

Österreichischen Stabilitätspaktes 2005

abgeschlossen zwischen dem Land Burgenland, vertreten durch Landeshauptmann-

Stellvertreter Mag. Franz Steindl und Landesrat Helmut Bieier und den Gemeinden des

Burgenlandes, vertreten durch den Burgenländischen Gemeindebund, den Verband

Sozialdemokratischer Gemeindevertreter im Burgenland und den Österreichischen

Städtebund, Landesgruppe Burgenland.

Aufgrund des Artikel 5 des Österreichischen Stabilitätspaktes 2005, BGBI. l Nr. 19/2006,

übertragen die Gemeinden des Burgenlandes die Haushaltsüberschüsse der Jahre

2005, 2006, 2007 und 2008 auf das Land Burgenland, soweit die Gemeinden selbst ihre

Haushaltsüberschüsse nicht für die Erreichung ihres Stabilitätsbeitrages benötigen.

Von den Gemeinden lukrierte Überschüsse werden durch das Land Burgenland wieder

an die Gemeinden zurückgegeben, wenn diese in den Jahren 2005 bis 2008 ein

Maastricht- Defizit erwirtschaften.

Diese Vereinbarung wird in 4-facher Ausfertigung errichtet. Je eine Ausfertigung erhalten

das Land Burgenland, der Burgenländische Gemeindebund, der Verband

Sozialdemokratischer Gemeindevertreter im Burgenland und der Österreichische

Städtebund, Landesgruppe Burgenland.

Eisenstadt, am

Für das Land Burgenland:

Für den Verband Sozialdemokratischer
Gemeindevertretrer im Burgenland:

Für den Burgenländischen
Gemeindebuj;

Für den Österreichischen
Städtebund,
Landes^ruppe Burgenland:
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